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Änderungen in ALF -EFZ & ALF - OPTIFI durch die Verbraucherkreditrichtlinie  

 
 

Das Gesetz zur Umsetzung der Ver brau cher kre dit richt li nie tritt zum 11. Juni 2010 in 

Kraft. Es ändert u. a. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und die Preisangaben -

verordnung (PAngV).  Hier lesen Sie die Auswirkungen auf die ALF - Software.  

Das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie erfasst in seinem Anwendungsbereich alle 

entgeltlichen Verbraucherd arlehensverträge einschließlich Überziehungskrediten und geduldeten 

Über ziehungen. Kredite unter 200 EUR, zinsfreie Darlehen und Förderkredite fallen nicht unter das 

Gesetz. Für grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen besteht eine Ausnahme: Die neuen Be en-

digungsvoraussetzungen gelten hier nicht. Auch die neuen Vorgaben f ür die Ermittlung der 

Vorfälligkeitsentschädigung finden auf grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen keine Anwendung.  

 

Vorvertragliche Informationspflicht  

 

Das Gesetz führt für Verbraucherdarlehensverträge umfangreiche vorvertragliche Informations -  

und Er läuterungspflichten ein . Dafür gibt es europaweit geltende Muster, die dem Verbraucher 

einen Konditionenvergleich ermöglichen:  

 ̧Anlage 3: EU -Standardinformation für Verbraucherkredite  

 ̧Anlage 4: EU -Verbraucherinformationen für  Überziehungskredite /Umschul dungen  

 ̧Anlage 5: EU-Verbraucherinformationen  für Immobiliardarlehensverträge  

 
In ALF -EFZ und ALF -OPTIFI werden alle drei beschriebenen Anlagen angeboten. Die in der Soft -

ware  erfassten Daten werden automatisiert in die gewählte  EU- Information  übernommen.  

Für z usätzlich  notwendige  Erfassungen werden separate Erfassungsfenster angeboten. Die 

vorvertraglichen Informationen sind wahlweise separat oder  inkl. Tilgungsplan druckbar .  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Bild ALF -OPTIFI: Beispiel  Annuitätendarlehen  Bild ALF -EFZ: Beispiel Annuitätendarlehen  

In den Darlehensfenstern gibt es den neuen Button <vorvertragliche Info>. Über diesen Button 

gelangen Sie, ohne Ausgabe eines Tilgungsplans, direkt zur vorvertraglichen  Info. Verwenden Sie 

den Button <Tilgungsplan> für die Ausgabe des Tilgungsplans mit oder ohne vorvertragliche Info.  

 

Umsetzung in  ALF - EFZ :  

 

Um setzung in ALF - OPTIFI :  
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Ein Klick auf <vorvertragliche Info> öffnet d iese s Fenster . Wählen Sie zuerst oben die Anlage :  

 ̧Anlage 3: EU-Standardinformation  für Verbraucherkredite  

 ̧Anlage 4:  Überziehungskredite  

 ̧Anlage 4:  Umschuldungen  

 ̧Anlage 5:  Immobiliar darlehens verträge  

Laut Gesetz  zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie , Artikel 247  § 2  ist grundsätzlich die 

Anlage 3: EU-Standardinformation für Ver braucherkredite zu v erwenden. Ausnahmen gelten für   

 ̧Vertr äge  gemäß BGB § 495  Abs. 3 Nr. 1  oder BGB § 504 Abs. 2  (Darlehen mit Widerrufsrecht, 

Überziehungskredite, Umschuldungen) . Bitte verwenden Sie für diese Verträge  die Anlage 4.  

 ̧Vertr äge  gemäß  BGB § 503  (Immobiliardarlehensverträge) . Bitte verwenden Sie die Anlage 5.  

Im Menü links sehen Sie die Struktur der gewählten Anlage. Wählen Sie links einen Menüpunkt, 

werden rechts die Inhalte angezeigt. Diese variieren je nach der gewählten Anlage.  

Alle Bereiche, die mit einem Häkchen versehen sind , werden ausgedruckt. Die fett  

dargestellten Bereiche müssen immer ausgedruckt werden.  

Dort ist das Häkchen deshalb nicht entfernbar. In den Bereichen, die mit den grünen Punkt  

versehen sind, sind bereits Daten aus der ALF -EFZ Berechnung übernommen. In den mit gelbem 

Punkt  gekennzeichneten Bereichen muss noch eine Nachbearbeitung bzw. Erfassung erfolgen.  

Im Feld ĂIhre Eingabenñ erfassen Sie freien Text , der in den 

betreffende n Bereich der  vorvertragliche n Information 

auf genommen wird . Falls dieser Text bei allen oder mehreren 

Darlehensformen immer automatisch vorbelegt werden soll, 

können Sie den Text durch Klick auf den Button < Als 

Standard speichern >  dauerhaft vorbelegen. Um  diese 

Vorbelegung zu löschen, lassen Sie bitte d as Text feld leer 

und betätigen erneut den Button < Als Standard speichern > . 

<OK> öffnet die Druckvorschau.  

Ein Klick auf <Ausfüllhinweise > zeigt Ihnen die offiziellen Ausfüllhinweise für dieses Feld.  

 

 
 ALF-OPTIFI: Vorvertragliche Informationen  ALF-EFZ: Vorvertragliche Informationen  

Umsetzung in  ALF - EFZ :  

 

Um setzung in ALF - OPTIFI :  


